
 

Abtei lung Sicherhei t  

Verkehrsanordnung  
 

Aufgrund Sanierungsarbeiten  muss auf 

der Zipartenstrasse das Abstellen von 

Fahrzeugen verhindert und  folgende 

Verkehrsanordnungen verfügt werden:  

 

Befristetes Halteverbot auf der Zipar-
tenstrasse   vom 10. April 2017 bis 
31. Oktober 2017  
 
Gegen diese Verkehrsanordnung kann 
innert 30 Tagen, von der Veröffentli-
chung an gerechnet, beim Statthalter-
amt des Bezirkes Uster, Amtsstrasse 3, 
Postfach, 8610 Uster, Rekurs erhoben 
werden. Die Rekursschrift muss einen 
Antrag und dessen Begründung enthal-
ten. Die angerufenen Beweismittel sind 
genau zu bezeichnen und soweit mög-
lich beizulegen. Das Rekursverfahren 
ist kostenpflichtig; die Kosten hat die 
unterliegende Partei zu tragen. Rekur-
sen wird die aufschiebende Wirkung 
entzogen 
 
 
Dübendorf, 7. April 2017 
 

Abteilung Sicherheit 
 

 


